
5. Satzung 
vom 14.12.2023 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserversorgungssatzung 

der Gemeinde Kürten vom 23.02.2017 
 

Aufgrund  
  

− der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der 
jeweils geltenden Fassung, 
 

− des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  (KAG  NRW)  vom  
21.10.1969  (GV. NRW. 1969,  S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), in der jeweils geltenden Fassung, 
 

− der Verbindung mit der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Kürten vom 23.02.2017 in der jeweils 
gültigen Fassung, 

 
hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 13.12.2023 die folgende Satzung 
beschlossen: 

 

§ 1 

§ 8 wird wie folgt geändert: 

§ 8 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erhebt die 
Gemeinde zur Deckung der Kosten im Sinne der §§ 6 u. 7 Kommunalabgabengesetz 
Benutzungsgebühren (Wassergebühren). 

 

Die Wassergebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben. Die Ver-
brauchsgebühr wird nach der Menge des bezogenen Wassers berechnet; 
Berechnungseinheit ist der cbm Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler 
gemessen und in den Fällen des § 10 geschätzt. 
 

(2) Die nach Abs. 1 ermittelte Wassermenge wird auch dann der Gebührenberechnung 
zugrunde gelegt, wenn sie ungenutzt, z.B. durch Rohrbruch oder offenstehende Zapf-
stellen, hinter dem Wasserzähler verlorengegangen ist. 

 

(3) Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von 
 
 3 und 5 cbm 18,00 Euro je Monat 
 7 cbm 15,00 Euro je Monat 
 10 cbm 20,00 Euro je Monat 
 20 cbm 35,00 Euro je Monat 
 40 cbm 62,00 Euro je Monat. 

 



 
Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmalig 
eingebaut und endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. Wird die Wasserbereit-
stellung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus 
anderen Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung, 
abgerundet auf volle Monate, keine Grundgebühr erhoben. 
 
(4) Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 1,87 Euro. 

 

§ 2 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Satzungsbeschluss wurde von mir vor der öffentlichen Bekanntmachung 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Kürten, den 14.12.2023 
 
 
Willi Hembach 
Allgemeiner Vertreter 
 

 

 



7. Satzung  
vom  14.12.2023 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Kürten vom 23.02.2017 

 
 

Aufgrund 
 

− der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der 
jeweils geltenden Fassung, 
   

− der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen  (KAG  NRW)  vom  21.10.1969  (GV. NRW. 1969,  S. 712), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
in der jeweils geltenden Fassung, 

  
− des  §  54  des  Landeswassergesetzes  NRW  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung 

vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 
− des  Nordrhein-Westfälischen  Ausführungsgesetzes  zum  Abwasserabgabengesetz 

vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie 

  
− der Verbindung mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) der Gemeinde 
Kürten vom 23.02.2017 in der jeweils geltenden Fassung, 

 
hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 13.12.2023 die folgende Satzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

 
§ 9a 

Schmutzwassergebühren 
 
§ 9a (6) + (9) werden wie folgt geändert: 
 
(6) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 4,34 €. Die Abwasserabgabe für 

Schmutzwasser beträgt je m³ Schmutzwasser 0,07 €. 
 
(9) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des nach § 7 Abs. 2 KAG von einem 

Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, ermäßigt 
sich die an die Gemeinde zu zahlende Schmutzwassergebühr um die nach § 7 Abs. 2 Satz 
3 und 4 KAG anrechnungsfähigen Beträge auf 2,29 € je m³. 

 
§ 9b (4) + (5) werden wie folgt geändert: 



9b 
Niederschlagswassergebühr 

 
(4) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,45 € pro Quadratmeter veranlagter Fläche. 

Die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser beträgt 0,03 € je m² veranlagter Fläche. 
 

(5) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des nach § 7 Abs. 2 KAG von einem 
Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, 
ermäßigt sich die an die Gemeinde zu zahlende Niederschlagswassergebühr um die nach 
§ 7 Abs. 2 Satz 3 und 4 KAG anrechnungsfähigen Beträge auf 1,06 € je m². 
 

 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Satzungsbeschluss wurde von mir vor der öffentlichen Bekanntmachung 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Kürten, den 14.12.2023 
 
 
Willi Hembach 
Allgemeiner Vertreter 
 

 



7. Satzung  
vom  14.12.2023 

zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen  

der Gemeinde Kürten vom 23.02.2017 
Aufgrund 
 

− der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der 
jeweils geltenden Fassung, 
   

− der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen  (KAG  NRW)  vom  21.10.1969  (GV. NRW. 1969,  S. 712), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
in der jeweils geltenden Fassung, 

  
− des  §  54  des  Landeswassergesetzes  NRW  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung 

vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 
− des  Nordrhein-Westfälischen  Ausführungsgesetzes  zum  Abwasserabgabengesetz 

vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie 

  
− der Verbindung mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) der Gemeinde 
Kürten vom 23.02.2017 in der jeweils geltenden Fassung, 

 
hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 13.12.2023 die folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 

§ 13 wird wie folgt geändert: 

§ 13 

Gebührensätze 

Die Gebühren nach § 12 betragen: 
 
Grundgebühr: 
 
 56,92 € je Jahr für vollbiologische und nicht biologische Anlagen 
 358,90 € je Jahr für abflusslose Gruben 
 
Verbandsumlage:  
 
 0,52 € / m³ Frischwasserverbrauch pro Jahr an einer vollbiologischen Anlage 



 1,37 € / m³ Frischwasserverbrauch pro Jahr an einer nicht biologischen Anlage 
 1,97 € / m³ Frischwasserverbrauch pro Jahr an einer abflusslosen Grube 
 
Kippgebühr:  
 
 1,18 € je abgefahrenem cbm Klärschlamm 
 
Unternehmerpauschale:  
 
 105,00 € zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. 

 

§ 2 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Satzungsbeschluss wurde von mir vor der öffentlichen Bekanntmachung 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Kürten, den 14.12.2023 
 
 
Willi Hembach 
Allgemeiner Vertreter 
 

 

�



10. Satzung 
vom 14.12.2023 

zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
vom 21.03.2002 in der Fassung vom 13.02.2020 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 96/SGV NRW 2023) zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW S. 1072) und der 
§§ 1, 2, 4 + 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW.S. 712/SGV NRW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 
13.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
In der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung in der Fassung vom 13.02.2020 wird der 
Gebührentarif 13.1 durch folgende Fassung ersetzt, Gebührentarif 23.1 wird auf 23.2, 23.2 auf 
23.3 und 23.3 auf 23.4 verschoben und die Gebührentarife 23.1, 23.5, 23.6 und 23.7 werden 
neu aufgenommen. Die Gebührentarife 13.2 und 21.2 entfallen. 
 
 

Gebührentarif 
 
Nr.  Gegenstand 

 
13.  Archivangelegenheiten  
   
13.1  Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, 

Übertragungen in moderne Schrift und Übersetzungen und 
Auskunfts-/Suchgebühr für erfolglose Anfragen, 
 
je angefangene halbe Stunde 

 
 
 
 

30,00 € 
   
13.2.  Auskunfts-/Suchgebühr für erfolglose Anfragen, je nach 

Aufwand 
Tarifstelle entfällt 

zukünftig  
   

   
21.1  Entscheidung über Erteilung von Befreiungen nach § 31 Abs. 

2 oder § 34 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634), 
Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach § 69 
der Landesbauordnung 2018 je nach Befreiungstatbestand, 
Abweichungstatbestand oder Ausnahmetatbestand 

Tarifstelle entfällt 
zukünftig 

    
23.  Einwohnerwesen 
    
23.1   Einfache Melderegisterauskunft gemäß § 44 Absatz 1 BMG  

je Betroffenen  
 

11,00 € 



    
23.2  Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 Absatz 1 BMG 

je Betroffenen (zuvor Tarifstelle 23.1) 
 

15,00 € 
    
23.3  Melderegisterauskunft, deren Erteilung einen größeren 

Verwaltungsaufwand erforderlich macht, 
je Betroffenen (zuvor Tarifstelle 23.2) 

 
 

30,00 € 
    
23.4 
 

 Melderegisterauskunft, für die örtliche Ermittlungen 
erforderlich sind, 
je Betroffenen (zuvor Tarifstelle 23.3) 

 
 

60,00 € 
    
23.5 
 

 Melderegisterauskunft als Gruppenauskunft nach § 46 BMG 
bei manueller Auskunftserteilung je ausgewählten Einwohner 

 
10,00 € 

    
23.6  Melderegisterauskunft als Gruppenauskunft nach § 46 BMG 

bei automatisierter Auskunftserteilung 
 

200,00 € 
    
23.7  Sonstige Bescheinigungen im Meldewesen 9,00 € 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Satzungsbeschluss wurde von mir vor der öffentlichen Bekanntmachung 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Kürten, den 14.12.2023 
 
 
Willi Hembach 
Allgemeiner Vertreter 



 

 

 

Satzung 

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

der Gemeinde Kürten 

(Hebesatzsatzung) 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli1994 – GV NW Nr. 55 vom 02.09.94 S. 666, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 –GV NW S. 1346 und des § 25 GrStG 
(Grundsteuergesetz) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) –�zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des § 16 GewStG (Gewerbesteuergesetz) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167)� zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) hat der Rat der Gemeinde Kürten am 13.12.2023 
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Hebesätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Realsteuern) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)    675 v.H. 

 2.   Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag    480 v.H. 

 

§ 2 

Gültigkeit der Hebesätze 

Die in § 1 genannten Hebesätze gelten über das Haushaltsjahr 2024 hinaus bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem sie durch Ratsbeschluss geändert werden. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

 



Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Satzungsbeschluss wurde von mir vor der öffentlichen Bekanntmachung 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Kürten, den 14.12.2023 
 
 
 
Willi Hembach 
Allgemeiner Vertreter 
 
 



Hinweisbekanntmachung 
 
Auflösung des Berufsschulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, 
Kürten 
 
Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, 
Odenthal, Kürten hat in ihrer Sitzung am 04.09.2023 einstimmig die Auflösung des 
Berufsschulverbandes beschlossen. 
 
Die Genehmigung der Auflösung wird in der Ausgabe Nr. 49 des Amtsblattes am 11.12.2023 
für den Regierungsbezirk Köln öffentlich bekannt gemacht, abrufbar unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/behoerde-und-gremien/amtsblatt/jahrgang-2023 .  
 
Gemäß § 20 Absatz 4 i. V .m. § 11 Absatz 2 GkG NRW und Ziffer 1 des Beschlusses vom 
04.09.2023 wird auf die Auflösung des Berufsschulverbandes mit Ablauf des 31.12.2023 
wirksam. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) hingewiesen. 
 
 
Kürten, den 13.12.2023 
 
 
Willi Heider 
Der Bürgermeister 
 


